
Schul-Portal

Die Umsetzung der Sprachstandserhebung nach den Vorgaben des KM erfordert die Verwaltung der Daten der betroffenen Kinder. Da es sich nicht 
um Schülerinnen oder Schüler handelt, sollte dies außerhalb der ASV geschehen. Das Modul zur Sprachstandserhebung von Maiß bietet hierfür 
eine Lösung, die den Aufwand bei jedem einzelnen Schritt reduziert und gleichzeitig jederzeit eine Übersicht über den Status bietet.

Funktionen des Maiß Moduls zur Sprachstandserhebung

Erforderliche Schritte für die Schulen

Ablauf der verbindlichen
Sprachstandserhebung

1.  Die Schulen erhalten von 
der Kommune eine Liste 
der betroffenen Kinder und 
müssen die Eltern anschrei-
ben und informieren.

2.  Soweit von der Kita Befrei-
ungserklärungen vorliegen, 
müssen diese von der Schule 
eingesammelt werden.

3.  Für Kinder ohne Befreiungs-
erklärung der Kita müssen 
Termine für die Sprach-
standserhebung vereinbart 
werden.

4.  Bei Feststellung eines 
Sprachförderbedarfs muss 
von der Grundschule ein 
entsprechender Bescheid an 
die Erziehungsberechtigten 
ergehen.

5.  Für Kinder mit Sprachförder-
bedarf muss die Schule auch 
die Aufnahmebestätigung 
der Kita für einen entspre-
chenden Deutsch-Vorkurs von 
den Erziehungsberechtigten 
einsammeln.

6.  Bei Verstößen müssen ggf. 
Meldungen an die Kreisver-
waltungsbehörde erfolgen.

Die Daten können eingelesen 
werden und ganz einfach in 
einem Serienbrief nach der 
Vorlage des KM verschickt 
werden. Jeder Brief enthält 
einen individuellen QR-Code 
zu einem entsprechenden 
Online-Fragebogen. Die bereits 
vorhandenen Informationen 
sind dabei bereits vorausgefüllt. 

Serienbrief mit QR-Code

In dem Online-Fragebogen 
können die Eltern entsprechende 
Nachweise einfach hochladen. 
Ob der Fragebogen ausgefüllt 
wurde, wird automatisch 
angezeigt. Nach einer Prüfung 
lässt sich der passende Bearbei-
tungsstatus in der Übersichtsliste 
setzen. 

Online-Fragebogen mit 
Nachweis-Upload

Die Schule gibt Zeiten im 
Kalender frei, die von den 
Eltern entsprechend online 
gebucht werden können. 
Dadurch spart man sich auf-
wendige Abstimmungen per 
Telefon oder Schriftverkehr.  

Online-Terminbuchung

Die Daten der Erziehungsbe-
rechtigten können in ein 
entsprechendes Formular 
übernommen und damit ganz 
einfach Bescheide erstellt 
werden. 

Datenübernahme ohne 
doppelte Erfassung

Auch dies kann ganz einfach 
über einen Online-Fragebogen 
geschehen, nachverfolgt und 
falls nötig eine Liste der betrof-
fenen Kinder erstellt werden. 

Online-Fragebogen/
Listenerstellung

Durch die Übersicht der be-
troffenen Kinder lässt sich der 
Status leicht nachverfolgen und 
falls nötig eine Liste der betrof-
fenen Kinder erstellen. 

Übersicht für 
Kreisverwaltungsbehörde


